
Fassung nach 1. Lesung  
 
   

  

Gesetz betreffend die Änderung des Gesetzes über das Stimm- und Wahl-
recht vom 15. März 1995  

vom  

I. Das Gesetz über das Stimm- und Wahlrecht wird geändert.  
 
1. § 4 Absatz 3 lautet neu:  
 
  3Für die Wahl in den Grossen Rat ist der Wohnsitz im Wahlkreis 

zum Zeitpunkt der Wahl erforderlich. Gewählte Mitglieder bleiben bei 
einem Wegzug in einen anderen Wahlkreis des Kantons bis zum Ende 
der Amtsdauer im Amt. 

 
II. Dieses Gesetz tritt auf einen durch den Regierungsrat zu bestimmenden Zeitpunkt in Kraft.  


